
 
 

Eingang der Antragsunterlagen an ethikantrag@hs-bochum.de .  

 

Überprüfung der Antragsunterlagen auf Vollständigkeit und Zulässigkeit. 

 

Ergebnis: 

1. Zurücksendung unvollständiger und formal fehlerhafter Anträge an die*den 
Antragsteller*in.  

2. Vollständige und korrekte Antragsunterlagen werden zur Begutachtung 
weitergeleitet.  

Die*der Vorsitzende wird entsprechend informiert.  

 

Inhaltlich sinnvolle Zuordnung von Gutachter*innen. 

 

Prüfung folgender Aspekte: 

1) Gewährleistung des informierten Einverständnis 

2) Ethische Prognose 

3) Ethische Prävention 

4) Einhaltung des Datenschutzes 

 

Voten der Gutachter*innen werden an die*den Vorsitzende*n weitergeleitet. 

 

Überprüfung der Voten durch die*den Vorsitzende*n. 

 

Bekanntgabe des Ethik-Votums durch die*den Vorsitzende*n an die*den Antragsteller*in 
( h h  l  hf d  bl h )  

 

 
Hinweis: 

Ethikanträge können jederzeit eingereicht werden. Die Bekanntgabe des Votums erfolgt zu festgelegten 
Terminen. Ethikanträge, die bis sechs Wochen vor diesen Veröffentlichungsterminen eingereicht werden, 
erhalten das Votum in der Regel zum nächsten Veröffentlichungstermin. Ethikanträge, die später eingereicht 
werden, können in Abhängigkeit der Ressourcen der Ethikkommission bis zum nächsten, werden aber bis 
spätestens zum übernächsten Veröffentlichungstermin entschieden. 
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